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SLV NRW 

c/o Herrn Harald Willert 

 

 

 

 

Per E-Mail: willert@slv-nrw.de 

 

 

Anfrage im Zusammenhang mit der aktuellen Situation in Schulen 

Ihr Schreiben vom 26. April 2023 

 

 

Sehr geehrter Herr Willert, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 26. April 2023. Frau Ministerin Feller 

hat Ihr Schreiben erhalten und mich gebeten, Ihnen zu antworten. 

 

Auf Grund der engen inhaltlichen Verknüpfung der Fragestellungen un-

ter 1. erfolgt hierzu eine Beantwortung im Block.  

Gerne möchte ich Ihnen hierzu mitteilen, dass im Schulbereich Minder-

ausgaben bei den Personalausgaben eingesetzt werden, um Mehraus-

gaben, z.B. im Bereich der Ganztagsbetreuung, zu finanzieren. Zudem 

ist haushaltsrechtlich geregelt, dass die in den Schulkapiteln 05 300 bis 

05 410 veranschlagten Planstellen und Stellen auch zur Wahrnehmung 

von unterrichtlichen/Unterricht unterstützenden Tätigkeiten durch an-

dere Personen als Lehrkräfte in Anspruch genommen werden dürfen. 

Dies gilt auch für die Schulleitung unterstützende Tätigkeiten, sofern es 

sich um Landesaufgaben handelt. 

 

Minderausgaben, die nach Nutzung der vorgesehenen Deckungsfähig-

keiten und Flexibilitäten verbleiben, fließen der allgemeinen Deckung 

zu. Einzelheiten können der jeweiligen Haushaltsrechnung entnommen 

werden. 

 

 

 

 

Ministerium für Schule und Bildung NRW,  40190 Düsseldorf 

Aktenzeichen: 

112 

bei Antwort bitte angeben 

 

Auskunft erteilt: 

Frau Dohle 

 

Telefon 0211  5867-3265 

Telefax 0211  5867-3220 

sandra.dohle@msb.nrw.de 

 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211  5867-40 

Telefax 0211  5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw 

 

Postanschrift: 

Ministerium für 

Schule und Bildung NRW 

40190 Düsseldorf 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

S-Bahnen S 8, S 11, S 28 

(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linie 709  

(Georg-Schulhoff-Platz) 
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Die haushaltsrechtlichen Regelungen des Landes sehen somit größt-

mögliche Gestaltungsspielräume vor, um Mittel aus unbesetzten Stellen 

für die befristete Beschäftigung von Personal verwenden zu können.  

Die Bezirksregierungen nutzen diese Möglichkeit regelmäßig u.a. zur 

bedarfsgerechten Verstärkung der flexiblen Mittel für den Vertretungs-

unterricht. Daneben können die Mittel bspw. für die Sicherstellung der 

Unterrichtsversorgung für den Grund- und Ganztagsbedarf, für die Erst-

förderung / Deutschförderung oder Integration durch Bildung sowie die 

befristete Beschäftigung von Alltagshelferinnen und Alltagshelfern ein-

gesetzt werden.  

 

Zu Ihren Fragen bzgl. der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Beglei-

tung schulischer Probleme nach der Corona-Pandemie kann ich Ihnen 

folgende Rückmeldung geben: 

 

2 a. Liegen Erkenntnisse über die Wirksamkeit der durchgeführten Maß-

nahmen vor?  

Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen können im Bereich der psychosozi-

alen Beratung auf ein umfassendes Unterstützungssystem zurückgrei-

fen. Neben den in allen Schulen bestehenden schulischen Teams für Be-

ratung, Gewaltprävention und Krisenintervention, in denen u.a. Bera-

tungslehrkräfte (speziell für die psychosoziale Beratung ausgebildete 

Lehrkräfte der Sekundarstufe I) und die Schulsozialarbeit konkrete Un-

terstützung vor Ort leisten können, sind auch in allen Kreisen und kreis-

freien Städten schulpsychologische Beratungsstellen bei Fragen zur psy-

chosozialen Beratung hilfreiche Ansprechpartner. Im Sinne der eigenver-

antwortlichen Gestaltung des Unterrichtes, der Erziehung und des Schul-

lebens können Schulen eigenständig anhand der lokalen Gegebenheiten 

entscheiden, welche Maßnahmen oder Projekte im Bereich der psycho-

sozialen Fürsorge von Schülerinnen und Schülern ihre Arbeit am besten 

unterstützen. Alle Schulen haben zudem im Rahmen schulischer Ent-

wicklungsvorhaben die Möglichkeit, innerhalb der Schulgemeinde eine 

Veränderung der Schulkultur selbst zu gestalten, die eine Motivationskul-

tur etabliert und die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, 

z.B. in Form von speziellen Angeboten, fördert. Insofern liegen keine 

übergreifenden Erkenntnisse zur Wirksamkeit durchgeführter Maßnah-

men vor, weil alle Schulen in Nordrhein-Westfalen bedarfsorientiert und 

vor dem Hintergrund lokaler Gegebenheiten Maßnahmen oder Projekte 

durchführen können.  

Weiterhin kann ich Ihnen mitteilen, dass in dem Zeitraum von 2021 bis 

2022 die Vergleichsarbeiten 3 und 8 verpflichtend durchgeführt worden 

sind. Die Ergebnisse wurden den Schulen schulscharf zeitnah zurückge-

meldet. Diese Daten werden in einem Landesbericht zusammengefasst, 
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eine weitere Aufarbeitung der Daten durch das Ministerium für Schule 

und Bildung bzw. der QUA-LiS NRW findet nicht statt.  

Weitere verpflichtende Kompetenz- und Lernstandstests wurden nicht 

durchgeführt. Den Schulen wurden zur freiwilligen Nutzung in Koopera-

tion mit der Universität Jena der Lesecheck für die 3. Jahrgangsstufe so-

wie in Kooperation mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern die Lern-

ausgangslagen online (LEO) in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-

thematik für die 5. Jahrgangsstufe angeboten. Eine Berichtslegung fand 

nicht statt. 

 

2 b. Hat es in dieser Phase in irgendeiner Form eine wissenschaftliche 

Begleitung der Problemdiagnostik und/oder der durchgeführten Maßnah-

men gegeben?  

In der Coronapandemie wurde durch das Ministerium für Schule und Bil-

dung neben der COPSOQ-Befragung (Copenhagen Psychosocial Ques-

tionnaire) von Lehrkräften zur Erfassung psychischer Belastungen und 

Beanspruchungen keine wissenschaftliche Begleitung der Problemdiag-

nostik und/oder der durchgeführten Maßnahmen initiiert.  

Zu den unter Frage a) genannten Verfahren gab es keine durch Nord-

rhein-Westfalen initiierte wissenschaftliche Begleitforschung. Die Lan-

desergebnisberichte zu den Vergleichsarbeiten 3 und 8 finden Sie unter 

Schulentwicklung NRW - Evaluation - VERgleichsArbeiten (VERA-8) - 

Materialien und Berichte - Landesweite Ergebnisberichte und Schulent-

wicklung NRW - Evaluation - Vergleichsarbeiten 3 - Ergebnisberichte 

NRW. 

 

2 c. Werden den Schulen auch in den nächsten Jahren Mittel für die Be-

arbeitung von Corona-Folgen zur Verfügung gestellt?   

Da die Folgen der Pandemie in Bezug auf Lernrückstände von Schüle-

rinnen und Schülern noch nicht beseitigt sind und die Bundesregierung 

bedauerlicherweise eine Fortführung des Programms über das Jahres-

ende 2022 hinaus abgelehnt hat, hat die Landesregierung für das Jahr 

2023 weitere 100,6 Mio. Euro zur Fortführung des Programms „Ankom-

men und Aufholen“ aus Landesmitteln bis zum Ende des Schuljahrs 

2022/2023 zur Verfügung gestellt. Das Aktionsprogramm „Ankommen 

und Aufholen“ läuft zum Ende des Schuljahres 2022/2023 aus. Eine Ver-

längerung des Programms, mit dem Schülerinnen und Schüler beim Auf-

holen pandemiebedingter Lernrückstände unterstützt werden, ist nicht 

geplant. 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/materialien-und-berichte/landesweite-berichte/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/materialien-und-berichte/landesweite-berichte/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/vera3/berichte/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/vera3/berichte/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/vera3/berichte/index.html
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Es ist davon auszugehen, dass die pandemiebedingten Lernrückstände 

in diesem Sommer noch nicht an allen Schulen sowie bei allen Schüle-

rinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen vollständig aufgeholt sein 

werden. Die Landesregierung wird dies auch weiterhin z. B. bei der Kon-

zeption und Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen mit anderen 

Schwerpunktsetzungen berücksichtigen. 

Die Landesregierung hat am 28. Februar 2023 ein zweites Maßnahmen-

paket für die Bewältigung der Krisensituation infolge des russischen An-

griffskrieges in der Ukraine beschlossen. Aus dem entsprechenden Son-

dervermögen werden insgesamt rund 670 Mio. Euro für Maßnahmen zur 

Krisenhilfe, Krisenresilienz und Krisenvorsorge bereitgestellt. Davon sind 

insgesamt 49 Mio. Euro für ein „Aktionsprogramm Integration“ vorgese-

hen, um die Integration von schutzsuchenden schulpflichtigen Kindern 

und Jugendlichen aus der Ukraine in nordrhein-westfälischen Schulen 

gelingend zu gestalten, ohne dass die Schulen vor dem Hintergrund der 

pandemiebedingten Herausforderungen überlastet werden. 

Mit dem Aktionsprogramm wird ermöglicht, vor Ort individuelle Förderan-

gebote auf- und auszubauen, befristet zusätzliches Personal einzustellen 

und Kooperationen mit außerschulischen Partnern zu organisieren sowie 

ggf. an bereits erfolgreich umgesetzte bzw. angestoßene Unterstüt-

zungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. 

 

2 d. Ist daran gedacht, die Folgen der Corona-Pandemie, die vermutlich 

in der Bildungsarbeit der Schulen noch über Jahre nachwirken werden, 

durch wissenschaftliche Studien zu identifizieren und zur Grundlage bil-

dungspolitischer Konsequenzen zu machen? 

 

Mit Blick auf die unter a) genannten Verfahren ist dies nicht vorgese-

hen.  

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und 

verbleibe 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Sandra Dohle 


